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VON FRANK-THOMAS WENZEL
UND EVELYN BINDER

Köln/Frankfurt. Die Verträge sind
unterzeichnet. Karstadt und Kauf-
hof schließen sich zusammen. Da-
mit wird umgesetzt, was seit mehr
als einem Jahrzehnt im Schwange
war. Die Fusion soll die in Be-
drängnis geratenen Warenhäuser
stabilisieren. Zugleich wird ein
komplexer milliardenschwerer
Immobilien-Deal mit zahlreichen
Standorten in besten Innenstadtla-
gen umgesetzt.

Die Bildung des neuen Gemein-
schaftsunternehmens ist zugleich
ein Triumph für den österreichi-
schen Selfmade-Milliardär René
Benko, der zunächst Karstadt für
einen symbolischen Euro erwor-
ben und dann gerettet hatte, aber
bei der Übernahme von Kaufhof in
mehreren Anläufen gescheitert
war. Medienberichten zufolge
nimmt Benkos Signa-Gruppe nun
insgesamt rund eine Milliarde Eu-
ro in die Hand, um den Rivalen un-
ter eigene Kontrolle zu bringen.

Signa teilte am Dienstag mit,
strategisches Ziel sei, das Einzel-
handelsgeschäft zukunftsfähig zu
machen und einen „führenden
Omnichannel-Händler entstehen
zu lassen“. Gemeint ist damit die
Verknüpfung des traditionellen
stationären Handels mit E-Com-
merce. Sowohl bei Karstadt als
auch bei Kaufhof wird da seit Jah-
ren vieles angekündigt, aber nur
wenig umgesetzt.

Der neue Warenhausgigant wäre
mit einem Umsatz von etwa fünf
Milliarden Euro hinter der El Cor-
te Inglés aus Spanien die Nummer
zwei in Europa. Das Unternehmen
soll zu 50,01 Prozent den Österrei-
chern und zu 49,99 Prozent der ka-
nadischen Hudson’s Bay Compa-
ny (HBC) gehören, die Galeria
Kaufhof vor drei Jahren für 2,5
Milliarden Euro vom Düsseldorfer
Metro-Konzern übernommen hat-

te. Zu der neuen Gruppe gehören
insgesamt 243 Standorte in Euro-
pa. Denn nicht nur die Karstadt-
und Galeria-Kaufhof-Warenhäu-
ser sind im Portfolio, sondern auch
die HBC-Designer-Outlets na-
mens Saks Off 5th, sowie die Akti-
vitäten der Kanadier in Belgien
und in den Niederlanden. Das Sa-
gen im operativen Geschäft wird
Stephan Fanderl haben, der als
Vertrauter von Benko gilt und die
Sanierung von Karstadt umgesetzt
hat, was ihm viel Respekt in der
Branche eingebracht hat.

Eine ungleich größere Aufgabe
hat er nun vor der Brust. Seit Jah-
ren kursieren Spekulationen, dass
die Fusion der beiden großen Wa-
renhaus-Betreiber die Schließung
zahlreicher Häuser zur Folge ha-
ben wird, die in Innenstädten viel-
fach in unmittelbarer Nähe liegen.
Ein naheliegendes Szenario wäre,
dass der Immobilien-Experte Ben-
ko zahlreiche Standorte in guten
Lagen gewinnbringend anderwei-
tig verwertet.

Bis zu 5000 der 20000 Arbeits-
plätze wolle er streichen, heißt es.
Nach dem geplanten Zusammen-
schluss sollen die beiden Waren-
hausketten von ihren Eigentümern
eine Bargeldspritze in Höhe von

400 Millionen Euro erhalten, Das
Geld stammt aus Immobilienver-
käufen im Zuge der Kaufhof-Kar-
stadt-Fusion. Das Geld fließt aber
mitnichten nur in die Modernisie-
rung von Kaufhof-Filialen, son-
dern auch in alle anderen Filialen
der neuen Gesellschaft – auch im
Ausland. Es ist schlicht das Kapi-
tal, mit dem die Gesellschaft aus-
gestattet wird – auch um Schulden
abzubezahlen und Warenkredit-
versicherer zu beruhigen.

Michael Gerling, Geschäftsfüh-
rer des EHI-Handelsinstituts in
Köln, betont indes: „Das Filialnetz
kann in dieser Größe bestimmt
nicht erhalten werden. Da muss
man bei jedem einzelnen Standort
ganz genau hinschauen.“ Waren-
häuser seien nach wie vor bei be-
stimmten Sortimenten teils sehr
erfolgreich, etwa bei Bettwäsche
oder Unterwäsche, „die häufig an-
derswo gar nicht mehr zu bekom-
men sind“. Einen extrem schweren
Stand haben die Warenhäuser in-
des bei modischen Textilien, die
ungefähr die Hälfte des Umsatzes
ausmachen. Ketten wie Primark,
H&M und Zara sind hier erheblich
schneller und preiswerter. Und von
Unternehmensberatern ist immer
wieder zu hören, dass die einstigen

Konsumtempel ihre wichtigste
Funktion eingebüßt hätten. Einst
standen sie für Vielfalt und Preis-
transparenz. Dies können Kunden
heute viel besser über das Internet
realisieren. Um dennoch bestehen
zu können, werden sich Fanderl
und seine Leute daran machen,
Kosten zu senken. Als sicher gilt,
dass sie Logistik und Verwaltung
umbauen wollen. Als Favorit fürs
neue Hauptquartier wird die bishe-
rige Kaufhof-Zentrale in Köln ge-
handelt. Die Karstadt-Verwaltung
in Essen würde dann dichtge-
macht.

Derweil fordert der Karstadt-
Betriebsratsvorsitzende Jürgen
Ettl den Erhalt aller insgesamt
32000 Stellen und aller Standorte
in Deutschland: „Die Fusion darf
nicht zu Lasten der Arbeitnehmer
gehen.“ Ziel müsse Wachstum
statt Restrukturierung sein. Ettl
verwies darauf, dass gerade die
Beschäftigten von Karstadt positi-
ve Perspektiven verdient hätten.
Über viele Jahre haben sie unter
anderem auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld verzichtet und damit
maßgeblich zum Überleben von
Karstadt beigetragen.

Die Fusion der beiden Waren-
haus-Ketten war in den vergange-

nen Monaten ruckweise immer nä-
her gekommen, weil HBC zuneh-
mend unter Druck geraten war:
Kaufhof wurde mit Rabattschlach-
ten und einer verfehlten Sorti-
mentsstrategie tief in die roten
Zahlen gewirtschaftet. Großaktio-
näre des kanadischen Einzelhan-
delskonzerns machten sich sogar
für den kompletten Ausstieg aus
Europa-Geschäft stark, zumal
HBC auf seinem wichtigsten
Markt USA heftig zu kämpfen hat.
Nun soll es ein Teilrückzug wer-

den. Man sei jetzt in der Lage, sich
stärker auf dieAktivitäten in Nord-
amerika zu konzentrieren, sagte
die HBC-Vorstandschefin Helena
Foulkes. Die Finanzkraft des Kon-
zerns werde gestärkt. Das hat vor
allem mit einem komplexen Im-
mobilien-Deal zu tun, der mit der
Fusion einhergeht.

Signa erwirbt nach eigenen An-
gaben die Hälfte des Immobilien-
bestandes von HBC in Europa. Es

geht dabei um insgesamt 57 Ob-
jekte. Daneben kauft Benkos Hol-
ding zu hundert Prozent den Kauf-
hof-Standort in Köln und das soge-
nannte Carsch-Haus in Düssel-
dorf. HBC will mit den Erlösen un-
ter anderem Schulden zurückzah-
len. HBC hebt in einer Mitteilung
hervor, dass diese Transaktionen
einen Nettoerlös von 411 Millio-
nen Euro bringe.

Ob all diese Pläne auch tatsäch-
lich umgesetzt werden können,
hängt auch vom Bundeskartellamt
ab. Dessen Präsident Andreas
Mundt kündigte an, die Fusions-
pläne genau unter die Lupe zu neh-
men: „Wir stellen uns auf ein ex-
trem umfangreiches und aufwen-
diges Verfahren ein.“ Es müssten
sowohl die Folgen für die Kunden
als auch für die Lieferanten ge-
prüft werden. Dabei wollen Fand-
erl und seine Leute gerade von der
größeren Macht beim Einkauf pro-
fitieren.

Alle hiesigen Warenhäuser kom-
men zusammen genommen auf ei-
nen Marktanteil im Einzelhandel
von etwa zwei Prozent. In den bes-
ten Zeiten, zu Beginn der 1980er
Jahre, waren es noch 14 Prozent
gewesen.
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Die Kölner Kaufhof-Zentrale Foto: Thomas Banneyer

„Hart am
Format
arbeiten“

Herr Atzberger, Kaufhof und Kar-
stadt gehen zusammen. Wie bewer-
ten Sie den Deal?
Es zeigt sich, dass sich Beharrlich-
keit auszahlt. René Benko ist nach
mehreren Anläufen am Ziel. Für
ihn macht das Geschäft vor allem
wegen der Immobilien Sinn. Die
Fusion löst aber nicht die grund-
sätzliche Herausforderung: Das
Konzept des Warenhauses hat er-
hebliche Schwierigkeiten und das
wird sich so schnell nicht ändern.

Warum?
Warenhäuser wollten lange alles
sein – und werden nun von vielen
Wettbewerbern überholt: Shop-
pingcenter, Spezialisten wie H&M
und Zara, vor allem aber vom boo-
menden Online-Handel. Darauf
haben weder Karstadt noch Kauf-
hof bisher die richtige Antwort ge-
funden. Sie sind viel zu spät selbst
ins Online-Geschäft eingestiegen,
Ausländische Händler unterschät-
zen den deutschen Markt oft – das
war leider auch bei Kaufhof und
dessen Eigentümer HBC so. Dass
Karstadt heute wieder Gewinn
macht, vor allem einem besseres
Kostenmanagement zu verdanken.
Ein Umsatzschub ist allein durch
die Fusion nicht zu erwarten. Da
muss mehr passieren.

Erwarten Sie harte Einschnitte?
Ja. Vielleicht nicht sofort, aber es
wird deutliche Einschnitte auch im
Filialnetz geben. In kleineren
Städten und an Standorten, wo es
sowohl Kaufhof als auch Karstadt
in unmittelbarer Nähe gibt, wird
sich das Management die Filialen
sehr genau anschauen. Das heißt
aber nicht, dass die Innenstädte bei
Schließungen veröden: Benko
kommt aus dem Immobilienbe-
reich, ich traue ihm hier viel Phan-
tasie zu. Er wird sicher in die Im-
mobilien investieren, einen Teil
der Flächen aber auch künftigr an-
ders nutzen. Es wird sicher auch
mehr Gastronomieangebote ge-
ben. Selbst wenn eine Filiale
schließt muss das nicht heißen,
dass es einen Leerstand gibt – zu-
mindest in den Filialen, die Signa
und HBC gehören. Vielleicht wird
daraus ein Shoppingcenter.

Hat das Warenhaus denn überhaupt
eine Zukunft? Und wie muss es sich
dafür verändern?
Natürlich hat es eine Zukunft,
wenn man es schafft, die Filialen
für Kunden wieder attraktiver zu
machen. Da muss man an vielen
Stellen ansetzen: Das passende
Sortiment für den jeweiligen
Standort, die Ausstattung. Kunden
gehen ja gerne in Innenstädte und
sie hängen auch an den Marken
Karstadt und Kaufhof. Aber sie
kauften zuletzt oft woanders ein,
weil sie dass Angebot dort attrakti-
ver fanden. Das Format hat eine
Chance, man muss aber hart daran
arbeiten. Man muss auch Struktu-
ren aufbrechen. Benko kann eine
Chance für Kaufhof-Karstadt sein.
Aber die wirkliche Arbeit liegt
noch vor ihm.

Das Gespräch führte
Evelyn Binder

EHI-Handelsexperte
Marco Atzberger zur
Fusion von Karstadt
und Kaufhof und den
Zukunftschancen für
Warenhäuser

Wir stellen uns auf ein
extrem umfangreiches
und aufwendiges
Verfahren ein

Andreas Mundt,
Bundeskartellamt

Die Fusion darf
nicht zu Lasten der
Arbeitnehmer gehen

Karstadt-Betriebsratschef
Jürgen Ettl

Grundsatzurteil gegen die Kirche
Die Kündigung eines Chefarztes einer katholischen Klinik in Düsseldorf kann als „verbotene Diskriminierung“ bewertet werden

VON JOACHIM FRANK
UND CHRISTIAN RATH

Luxemburg/Köln. Ein Arzt soll sich
um seine Patienten und die Medi-
zin kümmern. Das tut der leitende
Internist des katholischen Vin-
zenz-Krankenhauses in Düssel-
dorf seit vielen Jahren. Doch als
der 2008 geschiedene Katholik
seine neue Partnerin heiratet, mit
der er seit 2006 zusammenlebt,
setzt ihn die Kirche vor die Tür:
Verletzung der Loyalitätspflicht,
Verstoß gegen die Unauflöslich-
keit der Ehe.

Der Chefarzt geht vor Gericht
und bekommt in allen Instanzen
Recht. „Es passt nicht, dass zwei
Chefärzte mit gleichen Verträgen
und Pflichten das Gleiche tun,
nämlich ein zweites Mal heiraten,
und der eine verliert seinen Job,
weil er katholisch ist, der andere
darf bleiben, weil er evangelisch
ist“, erklärt der Anwalt des Medi-
ziners, Norbert H. Müller, dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“. 2011
entscheidet das Bundesarbeitsge-
richt, dass die Entlassung rechts-
widrig war. Das Verbot der Zweit-
heirat sei der Kirche offenbar nicht
sehr wichtig. Von evangelischen
oder konfessionslosen Chefärzten
werde die Beachtung dieser Pflicht
nämlich nicht verlangt.

BESCHWERDE DES ERZBISTUMS
Doch das unterlegene Erzbistum
Köln gibt nicht auf. Gegen den Rat
kundiger Juristen und Rechtspoli-
tiker erhebt es Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe. Das Bun-
desverfassungsgericht hat stets das
im Grundgesetz verbriefte Selbst-
bestimmungsrecht der Kirchen
hochgehalten und steht zu dieser
Linie. Es gibt den Fall 2014 zurück
an das Bundesarbeitsgericht.

Nun jedoch passiert, was die
Skeptiker dem damaligen Kölner
Generalvikar Dominik Schwader-
lapp als Quelle einer – aus kirchli-
cher Sicht – drohenden Gefahr zu
vermitteln versucht haben: Die Er-
furter Richter bitten den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) um
Klärung, wie sich deutsches Recht
und europäische Normen zueinan-
der verhalten, in diesem Fall insbe-
sondere die Anti-Diskriminie-
rungsbestimmungen der EU, die
eine Ungleichbehandlung unter
anderem aufgrund der Religions-
oder Konfessionszugehörigkeit

verbieten. Kenner des EuGH und
seiner Rechtsprechung rechnen
damit, dass die Kirche mit ihrem
Pochen auf dem Selbstbestim-
mungsrecht schlechte Karten hat.

Was sich im Frühjahr bereits
nach dem Votum des Generalan-
walts beim EuGH abgezeichnet
hat, dem die Luxemburger Richter
in ihrem Urteil in aller Regel fol-
gen, ist nun eingetreten: Die Kün-
digung des Chefarztes könne eine
„verbotene Diskriminierung“ dar-
stellen, haben die Richter an die-
sem Dienstag geurteilt. Die Anfor-
derung, dass ein katholischer
Chefarzt den „heiligen und unauf-
löslichen Charakter“ der Ehe nach
kirchlichem Verständnis beachtet,
erscheine nicht als „wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertigte
berufliche Anforderung“.

Im Klartext: Was der Arzt über
das katholische Eheverständnis
denkt und in welcher Form von Be-
ziehung er lebt, das hat zunächst
nichts mit der Qualifikation für
seinen Job zu tun. Die Kirche darf
von ihren Mitarbeitern zwar be-
sondere Loyalitäten erwarten. Al-
lerdings gelte das nur, wenn es im
konkreten Fall „notwendig“ ist. Ob
diese Bedingung im Fall des Düs-
seldorfer Chefarztes erfüllt ist,
muss jetzt erneut das Bundesar-
beitsgericht entscheiden.

Für den Bonner Arbeitsrechtler
Gregor Thüsing, der die Kirche so-
wohl vor dem Verfassungsgericht
in Karlsruhe als auch beim EuGH
vertreten hat, ist dieses Urteil – na-
türlich – „nicht das, was die Kirche
sich gewünscht hat“. Immerhin sei
klar, dass die Kompetenz bei den

nationalen Gerichten bleibt. „Das
sakramentaleVerständnis einer ka-
tholischen Ehe ist einem weltli-
chen Gericht natürlich schwer zu
vermitteln“, sagt Thüsing. „Es
wird nun um die Frage gehen, ob
und inwieweit man unterschiedli-
che Loyalitätspflichten für Katho-
liken, Protestanten oder Konfessi-
onslose formulieren kann.“

GRUNDSATZENTSCHEIDUNG
Der EuGH gibt den deutschen
Richtern für ihr weiteres Vorgehen
schon einige „Hinweise“: So er-
scheine die Akzeptanz des katholi-
schen Eheverständnisses nicht not-
wendig, um glaubwürdig Chefarzt
für Innere Medizin einer katholi-
schen Klinik sein zu können. Diese
Überlegung werde dadurch „be-
kräftigt“, dass die Klinik auch

evangelische und konfessionslose
Chefärzte einstelle, für die diese
Loyalitätsanforderung nicht gelte.

Das Urteil aus Luxemburg wird
nicht nur Folgen für den betroffe-
nen Arzt haben, sondern den Cha-
rakter einer Grundsatzentschei-
dung annehmen. Da sind sich Ex-
perten sicher. „Nichts wird blei-
ben, wie es ist“, sagt ein führender
Arbeitsrechtler. Das ist auch des-
halb von so großer Bedeutung,
weil die Kirchen nach dem öffent-
lichen Dienst die größten Arbeit-
geber in Deutschland sind. Zusam-
men beschäftigen sie und ihre So-
zialverbände etwa 1,5 Millionen
Menschen – in der Seelsorge sowie
in Kliniken, Kitas und anderen So-
zialeinrichtungen. Das Erzbistum
Köln gibt die Zahl seiner Beschäf-
tigten mit 60000 an. Wegen der

Vielfalt der Anstellungsträger
(Pfarreien, Verbände, Orden, Cari-
tas) dürfte die Gesamtzahl noch
höher sein. Die Evangelische Kir-
che im Rheinland wiederum hat
1900 Mitarbeiter im Pfarrdienst,
19500 im sonstigen kirchlichen
Dienst sowie 70000 in diakoni-
schen Einrichtungen.

Für den Düsseldorfer Chefarzt
ist jetzt, sagt sein Anwalt, „ein
ganz wichtiger, höchst erfreuli-
cher Zwischenschritt“ erreicht.
„Meinem Mandanten ist nicht da-
ran gelegen, Öl ins Feuer zu gie-
ßen. Natürlich ist er durch das Ur-
teil erleichtert. Die lange Verfah-
rensdauer über die verschiedenen
Instanzen war eine erhebliche Be-
lastung.“ Nun hoffe er, dass die Po-
sition des EuGH vor dem Bundes-
arbeitsgericht Bestand hat.

FORTSETZUNG MÖGLICH
Es sieht alles danach aus. Und den-
noch könnte diese unendliche Ge-
schichte eine Fortsetzung bekom-
men: Die beiden höchsten Gerich-
te in Deutschland und Europa, das
Bundesverfassungsgericht und der
EuGH, liegen nämlich im Clinch.
Die katholische Kirche könnte sie
in ein erneutes Fernduell verwi-
ckeln, wenn sie ein zweites Mal
nach Karlsruhe zieht. Thüsing hält
das, ohne einer kirchlichen Ent-
scheidung vorgreifen zu wollen,
durchaus für möglich. „Ein deutli-
cherer Konflikt zwischen europäi-
schem Recht und deutschem Ver-
fassungsrecht als hier ist kaum
denkbar. Die Grenzen der europäi-
schen Rechtsprechung sowie die
Reichweite einer nationalen Iden-
tität in grundlegenden Rechtsfra-
gen sind noch sehr undeutlich ab-
gesteckt und ausgelotet.“ Wie die-
ser Widerspruch aufzulösen ist,
gehört „in die Rätselecken desVer-
fassungsrechts“.

Vielleicht aber verzichtet die
Kirche darauf, den Konflikt bis
zum Äußersten zu treiben. Den
Fall des Düsseldorfer Chefarztes
gäbe es heute nicht mehr, betont
Thüsing.Auf Basis der geänderten
„Grundordnung“ für die kirchli-
chen Arbeitsverhältnisse von 2015
komme es heute nur mehr darauf
an, ob die Wiederheirat nach einer
Scheidung geeignet ist, ein „erheb-
liches Ärgernis“ zu erzeugen. Wer
sich nicht exponiert, sollte also
nichts mehr zu befürchten haben.
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„Auf den Boden der Tatsachen geholt“
Das Erzbistum Köln habe das katholische Arbeitsrecht „ultimativ vor die Wand gefahren“, meint der Kirchenrechtler Thomas Schüller
Professor Schüller, markiert das Ur-
teil des EuGH das Ende des kirchli-
chen Selbstbestimmungsrechts?
Nicht das Ende.Aber der Korridor,
in dem die Kirche im Arbeitsrecht
eigene Normen setzen und durch-
setzen kann, ist nur noch ein sehr,
sehr schmaler. Konkret gespro-
chen, werden spezifisch katholi-
sche Forderungen zur persönli-
chen Lebensführung nur noch an
Mitarbeiter gestellt werden kön-
nen, die unmittelbar im Verkündi-
gungsdienst stehen.

Bei den meisten Beschäftigten kann
man doch fragen: Was hat Professio-
nalität im Job mit der Konfession zu
tun? Der Chefarzt ist kein besserer
Operateur, weil er katholisch ist.
Sicher nicht. Aber bisher wurde
zumindest von leitenden Mitarbei-
tern, zu denen ein Chefarzt doch

wohl zählt, verlangt, dass sie das
Selbstverständnis der katholischen
Kirche auch nach außen hin abbil-
den. Diese Auffassung, die sich
auf die im Grundgesetz verbrief-
ten Sonderrechte der Kirche für
die Regelung ihrer internen Ange-
legenheiten stützt, wurde durch die
europäische Rechtsprechung von
zwei Seiten in die Zange genom-
men. Zum einen hat der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte verlangt, auch Grundrechte
der Arbeitnehmer zu berücksichti-
gen wie das Recht auf Ehe und Fa-
milie oder auch, ganz schlicht, das
Recht auf Arbeit. Zum anderen
sagt nun der EuGH: Selbstbestim-
mungsrecht – schön und gut! Aber
dann bitte gleiches Recht für alle,
und keine Ungleichbehandlung
nur aufgrund der Konfessionszu-
gehörigkeit, die für die fachliche

Tätigkeit irrelevant ist.

Und das lässt sich jetzt auch
auf andere Mitarbeiter an-
wenden, die nicht im Rang
eines Chefarztes sind?
Ja, ganz sicher. Für die
Mehrzahl aller Stellen im
kirchlichen Dienst wird es
künftig Ausschreibungen
ohne Konfessionsmerk-
mal geben. Fairerweise muss man
sagen, dass die Bischöfe die euro-
päische Rechtsprechung voraus-
gesehen und ihre 2015 liberalisier-
te Grundordnung schon daran an-
gepasst haben. Aber das EuGH
legt sozusagen noch eine Schippe
drauf. Kündigungen aufgrund ei-
ner mit kirchlichen Regeln nicht
konformen Lebensführung wer-
den damit so gut wie unmöglich.
Selbst bei katholischen Mitarbei-

tern, die homosexuell
sind und heiraten, was
das kirchliche Arbeits-
recht noch als Ärgernis
und damit als Kündi-
gungsgrund bewertet,
wird da künftig nichts
mehr zu machen sein.
Denn das wäre eine Dis-
kriminierung gegenüber
Nicht-Katholiken.

Das klingt, als seien Sie erfreut.
Das Erzbistum Köln hat durch stu-
res Beharren auf dem Selbstbe-
stimmungsrecht das katholische
Arbeitsrecht ultimativ vor die
Wand gefahren.

Warum?
Weil es partout die Urteile der un-
teren Instanzen nicht akzeptieren
wollte, die lediglich juristisch-

handwerkliche Mängel desArbeit-
gebers in diesem einzelnen Fall
moniert hatten, ohne die Rege-
lungskompetenzen der Kirche in
Frage zu stellen. Hätte die Kirche
als faire Verliererin eigene Fehler
eingeräumt, dann hätte sie sich am
Ende größere Handlungsspielräu-
me bewahrt, als ihr jetzt noch ver-
blieben sind. Der Erfolg vor dem
Bundesverfassungsgericht erweist
sich jetzt als ein Pyrrhus-Sieg, wie
er im Buche steht. Denn auch auf
nationaler Ebene, das hat der
EuGH ganz klar entschieden, ha-
ben die staatlichenArbeitsgerichte
jetzt eine umfassende Prüfungs-
kompetenz. Sie können den Kir-
chen vorgeben, was sie imArbeits-
recht zu tun und zu lassen haben.

Und auch das finden Sie gut?
Das ist eine notwendige und kon-

sequente Erdung. Die Kirche wird
auf den Boden der Tatsachen ge-
holt. Sie wird – auch mit Blick auf
die immer schwierigere Personal-
rekrutierung für ihre Einrichtun-
gen – gut daran tun, jetzt mit Au-
genmaß vorzugehen und die kirch-
lichen Beschäftigungsverhältnisse
weitestgehend freizumachen von
Einflussnahme auf das Privatle-
ben. Für die Beschäftigten ist das
extrem entstressend. Es bringt ih-
nen die Gewissheit, dass nicht in
jeder schwierigen Lebenssituation
das kirchliche Arbeitsrecht zu-
schlägt. Es entlastet aber auch die
Kirche, die sich nun nicht mehr
länger erklären muss, warum sie in
den Schlafzimmern ihrer Mitar-
beiter herumschnüffelt.

Das Gespräch führte
Joachim Frank

Thomas Schül-
ler Foto: dpa
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Die Kirchen sind der zweitgrößte
Arbeitgeber in Deutschland.

Etwa 50 Prozent der Kindertagesstätten in Deutsch-
land sind kirchlich. Fotos: dpa

Der EuGH befand: Ob einArzt das katholische Ehe-
verständnis befolgt, ist für den Job zunächst egal.


